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Jahrgang 2019, Montag, den 17. Juni, Nummer 202 

AMTS-  UND INFORMATIONSBLATT DER GEMEINDE 
HAMTSKE A INFORMACISKE ŁOPJENO GMEJNY 
Neuwiese-Bergen · Seidewinkel · Nardt · Sabrodt · Bluno · Klein Partwitz · Tätzschwitz · Geierswalde 
Nowa Łuka – Hory · Židźino · Narć · Zabrod · Błuń · Bjezdowy · Ptačecy · Lejno

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen der  
gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzpersonen  

der Gemeinderatswahl und der Ortschaftsratswahlen 
der Gemeinde Elsterheide vom 26. Mai 2019
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

In dieser Ausgabe: 
 
 Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Elsterheide 
• Bekanntmachung öffentlicher Gemeinderatssitzungen der 

Gemeinde Elsterheide 
• Bekanntmachung der Beschlüsse der 51. öffentlichen Ge-

meinratssitzung der Gemeinde Elsterheide vom 23.04.2019 
• Bekanntmachung der Beschlüsse der 52. öffentlichen Ge-

meinratssitzung der Gemeinde Elsterheide vom 21.05.2019 
• Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen der 

gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzperso-
nen der Gemeinderatswahl der Gemeinde Elsterheide am 26. 
Mai 2019 

• Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen der 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzperso-
nen der Ortschaftsratswahlen der Gemeinde Elsterheide am 
26. Mai 2019 

• Bekanntmachung der Friedhofsordnung und Bestattungsge-
bührensatzung der Gemeinde Elsterheide (Friedhofssatzung) 

• Bekanntmachung der Gemeinde Elsterheide über die öffentli-
che Auslage des Entwurfes des Bebauungsplanes „Erlebnis-
hof Bergen“ im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 
3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Öffentliche Bekanntmachungen fremder Ämter, Behör-
den, Institutionen 

• Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Tätzschwitz 
Ortslage 
o Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes, La-

dung zum Anhörungstermin und Abmarkung der neuen 
Grenzen 

• Landratsamt Bautzen 
o    Überwachung und Bekämpfung der rindenbrütenden Kä-

ferarten in Kiefernwäldern im Landkreis Bautzen 
• Grundschule Laubusch 

o Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 
2020/2021 

 
 Kultur- und Vereinsnachrichten/Sonstiges 
• Verkehrswacht Hoyerswerda e. V. 

o Fahrradcodierung am 06.07.2019 im Ortsteil Geierswalde 
• Chor Seidewinkel e. V. 

o 33. Abendsingen unter der Friedenseiche zu Seidewinkel 
• Evangelische Kirchengemeinde Groß Särchen und Hoyers-

werda-Altstadt 
o Sorbischer Heimattag am 23.06.2019 

• Die Gemeindeverwaltung gratuliert Bürgerinnen und Bürgern 
recht herzlich zum Geburtstag und Ehejubiläum in den Mona-
ten Mai und Juni 2019

Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile lt. Satzung 
Ortsteil Bergen Am Anger 36  
Ortsteil Bluno Dorfaue 33 
Ortsteil Geierswalde Landstraße 33 
Ortsteil Klein Partwitz Lindenallee 4 
Ortsteil Nardt Thruneweg 6 
Ortsteil Neuwiese Elstergrund 2 
Ortsteil Sabrodt Dorfstraße 64 
Ortsteil Seidewinkel Zur Friedenseiche 1 
Ortsteil Tätzschwitz Am Wiesengrund 2 
 
Öffnungszeiten/Sprechzeiten der Ortsteilverwaltungen 
Ortsteilverwaltung Geierswalde  
jeden 3. Dienstag im Monat von  von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Sabrodt 
dienstags  von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Klein Partwitz 
dienstags  von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Tätzschwitz 
14tägig mittwochs  von 17.00 bis 18.00 Uhr 
(Sprechstunden werden durch Aushang bekannt gemacht) 
Ortsteilverwaltung Nardt 
dienstags  von 17.00 bis 19.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Bluno   
(nach telefonischer Vereinbarung) 

Öffnungszeiten/Sprechzeiten  
der Gemeindeverwaltung Sitz Bergen 
Montag            13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr 
Freitag 09.00 bis 11.30 Uhr   
Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Elsterheide 
Montag      08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag    08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch    08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 15.30 Uhr 
Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag       08.00 bis 12.30 Uhr 
 

Gemeinde Elsterheide 
Ortsteil Bergen • Am Anger 36 • 02979 Elsterheide 

Telefon: 03571/4801- 0 • Telefax: 03571/403644 
E-Mail: gemeinde@elsterheide.de 

Internet: www.elsterheide.de 
 
 
Bürgermeisteramt    
Bürgermeister: Dietmar Koark erreichbar über Sekretariat 
 
Sekretariat/Ausgabe von Wohngeldanträgen: 
           Manuela Kempe 03571 4801-0 
 
Hauptamt/Ordnungsamt    
Amtsleiterin: Franziska Richter 03571 4801-26 
 
 
Standesamt: Gerlinde Lehmann 03571 4801-27 
 
Einwohner- und Meldewesen/Gewerbeamt:   
           Erika Fischer 03571 4801-29 
 
Kämmerei    

Kämmerin: Stefanie Arndt 03571 4801-21 
 

Kasse: Christine Pink 03571 4801-23 

           Franziska Modsching 03571 4801-22 
 
Steuern/Liegenschaften/Pacht: 
           Adrienne Urbantke 03571 4801-24  
Bauamt    
Antragsbearbeitung der Bauverwaltung und  Bauberatung, Stra-
ßenrecht, Feuer- und Katastrophenschutz, Gewässerschutz und 
Tourismus: Matthias Müller 03571 4801-12 
 
Bauleitplanung/Liegenschaften/Kataster/Grundstücksverkehr: 
           Heidrun Eger 03571 4801-31 
 
Baubetriebshof: Siegbert Bogott 03571 4801-32 
 
 
 
 
Bankverbindungen der Gemeinde Elsterheide 

 
Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN: DE73 8505 0300 3000 1035 45  

BIC: OSDDDE81XXX 
 

Volksbank Dresden – Bautzen eG 
IBAN: DE98 8509 0000 5520 2610 03  

BIC: GENODEF1DRS 
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Bekanntmachung öffentlicher Gemeinderatssitzungen  
der Gemeinde Elsterheide 

 
Sehr geehrte Einwohnerinnen, sehr geehrte Einwohner,  
 
hiermit teilen wir Ihnen den Termin der kommenden ordentlichen 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Elsterheide mit: 
 

Dienstag, den 18.06.2019, 
um 17.00 Uhr 

im Ratssaal der Gemeindeverwaltung,  
Am Anger 36, OT Bergen. 

 
Die Sitzung ist öffentlich, weiterführend nichtöffentlich. 
 
Die Tagesordnung wird in den Bekanntmachungskästen der 
einzelnen Ortsteile der Gemeinde Elsterheide bekanntgege-
ben. 

 
 

 
Sehr geehrte Einwohner, 
wir bitten auch um Beachtung der Informationen des Land-
ratsamtes Bautzen und der Trink- und Abwasserzweckver-
bände. Amtliche Bekanntmachungen finden Sie in den Mittei-
lungsblättern der Ausgabe Kamenz und dem Amtsblatt des 
Landratsamtes. 
 
 

 
 
Ansprechpartner für die Waldbesitzer: 
Zum Forstrevier Elsterheide des Staatsbetriebes Sachsen-
forst, Forstbezirk Oberlausitz gehören folgende Gemarkungen: 
Neuwiese-Bergen, Nardt, Seidewinkel, Tätzschwitz, Bluno, Gei-
erswalde, Sabrodt, Scado, Groß Partwitz, Klein Partwitz. 
Aufgabengebiete:  Beratung und Betreuung der Privat-Kommunal-
waldbesitzer, forsttechnische Betriebsleitung im Kommunalwald, 
Holzvermarktung und Forstförderung 
Ansprechpartner: Revierleiter Herr Erik Bartmann 
Festnetz: 03571/478390 
Mobil: 0173/9616055 
E-Mail: erik.bartmann@smul.sachsen.de 
Dienstsitz: Gemeindeamt Elsterheide, Am Anger 36, Bergen 
Sprechtag: Donnerstag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Zum Forstrevier Elsterheide des Kreisforstamtes Bautzen ge-
hören folgende Gemarkungen: 
Neuwiese-Bergen, Nardt, Seidewinkel, Tätzschwitz, Bluno, Gei-
erswalde, Sabrodt, Scado, Groß Partwitz, Klein Partwitz. 
Aufgabengebiete: Forstaufsicht, Forst-/Waldschutz im Privatwald-
Körperschaftswald, Überwachung und Verhütung von Waldbrän-
den, Reitwege-Reitmarken 
Ansprechpartner: Revierleiter Herr Rolf Schlichting 
Festnetz: 03591/5251-68131 
Mobil:  0175/7265507 
E-Mail: rolf.schlichting@lra-bautzen.de 
Dienstsitz: Gemeindeamt Elsterheide, Am Anger 36, Bergen 
Sprechtag: nach Vereinbarung 
             
Im Forstrevier Elsterheide liegen Waldflächen der Gemeinden  
Elsterheide, Lauta und Hoyerswerda (teilweise).  
 
 
 
 

Schiedsstelle der Gemeinde Elsterheide 
 

Die Sprechzeiten werden durch den  

Friedensrichter Herrn Frank Lehmann 

jeden 2. Freitag im Monat von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
in der Gemeindeverwaltung in Bergen, Am Anger 36, Raum 1.16 
im kleinen Sitzungsraum durchgeführt. 
Außerhalb der Sprechzeiten können schriftliche Anträge  
an folgende Anschrift gesandt werden: 
Gemeinde Elsterheide • Friedensrichter Herr Frank Lehmann 
Am Anger 36 • 02979 Elsterheide OT Bergen 
E-Mail: frank.lehmann@friedensrichter.de 
Bürger können sich mit folgenden Problemen an uns wenden: 
- bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten: z.B. Nachbarschaftsrecht,  
  Schadenersatz, Schmerzensgeldforderung 
- Strafrechtsangelegenheiten: z.B. Beleidigung, Hausfriedens- 
  bruch 
 

Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbetrieb Oberlausitz,  
Revier Elsterheide

Bibliothek Sabrodt 
jeden Montag von 16:30 bis 18:30 Uhr 
Gemeindehaus Sabrodt (Eingang West), Dorfstraße 64 
 
Bibliothek Bergen 
jeden Montag von 15:30 bis 17:00 Uhr  
im Gebäude der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Elsterheide, Am 
Anger 36 (Eingang über Innenhof) 
 
Bibliothek Bluno 
jeden Mittwoch von 15:30 bis 17:00 Uhr 
im Gebäude der Ortsteilverwaltung Bluno, Dorfaue 33 
 
Bibliothek Geierswalde 
jeden Montag von 16:30 bis 18:00 Uhr 
im Gebäude der Ortsteilverwaltung Geierswalde, Landstraße 33 
 
Bibliothek Klein Partwitz 
jeden Dienstag von 16:15 bis 18:00 Uhr 
im Gebäude der Ortsverwaltung Kl. Partwitz, Lindenallee 4 

Öffnungszeiten der Bibliotheken in den  
Ortsteilen der Gemeinde Elsterheide

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
DER GEMEINDE ELSTERHEIDE

Beschlüsse der 51. öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates der 

Gemeinde Elsterheide vom 23.04.2019 

Beschluss-Nr. 14/19 
Entscheidung über die Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Geierswalder See – Süd-
böschung“  
Der Gemeinderat Elsterheide entscheidet über die eingegangenen 
Stellungnahmen zum Entwurf vom 02.11.2018 des Bebauungspla-
nes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Geierswalder See – 
Südböschung“ und fasst darüber den Beschluss.  
Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ergingen im Ja-
nuar 2019 im Rahmen der Behördenbeteiligung. Stellungnahmen 
von Bürgern während der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.02.2019 
bis 04.03.2019 sind nicht eingegangen.  
Die Entscheidungen über die Stellungnahmen sind denen, die Ein-
wände erhoben haben, schriftlich mitzuteilen.  
gez. Koark 
Bürgermeister  
Beschluss-Nr. 15/19 
Beschluss über die Satzung des Bebauungsplanes zur 2. Änderung 
des Bebauungsplanes „Geierswalder See – Südböschung“  
Der Gemeinderat Elsterheide beschließt den Bebauungsplan zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „Geierswalder See – Südbö-
schung“ vom 02.11.2018 mit redaktionellen Änderungen vom 
05.03.2019, bestehend aus den textlichen Festsetzungen (Textbe-
bauungsplan), als Satzung.  
gez. Koark 
Bürgermeister 
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Beschluss-Nr. 16/19 
Beschluss über den Entwurf des Bebauungsplanes „Erlebnishof 
Bergen“ 
 
Der Gemeinderat Elsterheide fasst den Beschluss über den vorlie-
genden Entwurf des Bebauungsplanes „Erlebnishof Bergen“ in der 
Fassung vom März 2019 sowie über dessen Auslage zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung und über die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB. Der Entwurf 
besteht aus der Planzeichnung mit zeichnerischen Festsetzungen, 
den textlichen Festsetzungen, der Begründung und dem Umwelt-
bericht. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 er-
folgte in der Zeit vom 10.09 -25.09.2018. Die frühzeitige Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange erfolgte im Juli/August 2018. Die 
Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslage des Entwur-
fes sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange wird 
gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB durchgeführt. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 17/19 
Jährlicher Wirtschaftsplan für den körperschaftlichen Waldbesitz 
der Gemeinde Elsterheide für das Wirtschaftsjahr 2018   
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die Abrech-
nung des Wirtschaftsjahres 2018 für den Kommunalwald der Ge-
meinde Elsterheide – aufgestellt am 07.03.2019 durch den 
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbetrieb Oberlausitz. 
 
Die Ausgaben für 22,4 ha Forstbetriebsfläche des Kommunalwal-
des belaufen sich auf 337,00 Euro. Denen stehen Einnahmen aus 
Verkaufserlösen in Höhe von 174,00 Euro entgegen. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 18/19 
Annahme von Spenden 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die Spen-
den, die eingeworben und eingegangen sind, gemäß § 73 Abs. 5 
S. 3 SächsGemO anzunehmen. 
 
Begründung: 
 
Die vom Bürgermeister eingeworbenen Spenden dürfen lt. § 73 
Abs. 5 SächsGemO nur angenommen werden, wenn der Gemein-
derat der Annahme zustimmt.  
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Beschluss-Nr. 19/19 
Beschluss zum 2. Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes Gemeinde Elsterheide 
 
Der Gemeinderat Elsterheide beschließt den 2. Entwurf zur 2. Än-
derung des Flächennutzungsplanes Elsterheide in der Fassung 
vom April 2019 sowie dessen Auslage zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB. 
 
Der 1. Entwurf befand sich im Juli/August 2018 in der Öffentlich-
keits- und Trägerbeteiligung. Insbesondere wegen der Stellungnah-
men der unteren Bau-, Forst- und Naturschutzbehörde sowie der 
LMBV musste der Entwurf geändert werden. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 20/19 
Beschluss zum Grundstückskauf im Bebauungsplangebiet „Geiers-
walder See – Süd-böschung“ 
 
Der Gemeinderat Elsterheide beschließt den folgenden Grund-
stückskauf: 
Die Gemeinde Elsterheide kauft vom 1. Wassersportverein Lausit-

zer Seenland e.V. eine Teilfläche von ca. 600 m² des Flurstückes 
216/40 (= 4094 m²) der Flur 1 der Gemarkung Geierswalde. 
 
Der Kaufpreis beträgt insgesamt 4.226,16 € = 7,04 €/m² Grund-
stücksfläche. Er setzt sich wie folgt zusammen: 
a) 6,31 €/m² für 562 m² Sonderbaufläche = 3.546,22 €, 
b) 1,00 €/m² für 38 m² naturschutzrechtliche Maßnahmefläche (M6) 
= 38,00 € sowie 
c) 1,07 €/m² flächenanteilige Grunderwerbsneben- und Vermes-
sungskostenrückerstattung aus dem früheren Grundstücksverkauf 
Gemeinde an 1. WSV e.V. 
 
Die Teilpreise zu a) und b) generieren sich aus dem Verkaufspreis, 
den der 1. WSV e.V. gemäß Gemeinderatsbeschluss Nr. 14/15 vom 
24.03.2015 und notariellem Kaufvertrag vom 17.02.2016 an die Ge-
meinde gezahlt hat. 
 
Die Gemeinde trägt die Kosten der Vermessung, des Notars und 
Grundbuchamtes. 
 
Begründung: 
Durch die Erstellung der Straßenplanung für den Ausbau der Straße 
„Am Wassersportzentrum“ im Bebauungsplangebiet „Geierswalder 
See – Südböschung“ wurde ein größerer Flächenbedarf für den 
Bau der Erschließungsstraße „Am Wassersportzentrum“, als im Be-
bauungsplan festgesetzt, offensichtlich. Die geplante Breite der Er-
schließungsstraße mit Entwässerungsanlagen macht den hier 
gegenständlichen Flächenankauf notwendig. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 21/19 
Beschluss über den Entwurf des Bebauungsplanes „Erlebnishof 
Bergen“ und dessen öffentliche Auslage 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide hebt den Beschluss 
Nr. 16/19 vom 23.04.2019 über den Entwurf des Bebauungsplanes 
„Erlebnishof Bergen“ und dessen öffentliche Auslage auf. 
 
In der Folge beschließt der Gemeinderat erneut den vorliegenden 
Entwurf des Bebauungsplanes „Erlebnishof Bergen“ in der Fassung 
vom März 2019 sowie dessen Auslage zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 
Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB. Der Entwurf besteht aus der 
Planzeichnung mit zeichnerischen Festsetzungen, den textlichen 
Festsetzungen, der Begründung und dem Umweltbericht. 
 
Begründung: 
Bei der Beschlussfassung über den Entwurf zum Bebauungsplan 
„Erlebnishof Bergen“ am 23.04.2019 hätte der Gemeinderat Herr 
Roland Nuck gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 5 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) von der Beratung und Beschlussfassung 
ausgeschlossen werden müssen. Dieser kommunalrechtliche Ver-
fahrensfehler wird mit dem erneuten Beschluss über den Bebau-
ungsplan und dessen Auslage geheilt. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 22/19 
Annahme von Spenden 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die Spen-
den, die eingeworben und eingegangen sind, gemäß § 73 Abs. 5 
S. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) anzuneh-
men. 
Im Zeitraum vom 16.04.2019 bis 14.05.2019 sind Spenden in Höhe 
von insgesamt 800,00 € bei der Gemeinde Elsterheide eingegan-
gen. 
  
Für folgende Maßnahmen wurde um Zuwendung geworben: 
     1. Kulturelle Veranstaltung in Sabrodt 22.06.2019 
     2. 13. Nationales Bergen Treffen 30.05.-02.06.2019 
     3. Sommerfest Bluno 14.-15.06.2019 
 
Begründung: 
 
Die vom Bürgermeister eingeworbenen Spenden dürfen lt. § 73 
Abs. 5 SächsGemO nur angenommen werden, wenn der Gemein-
derat der Annahme zustimmt.  
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Beschlüsse der 52. öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates der 

Gemeinde Elsterheide vom 21.05.2019
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Zjawne wozjewjenje wo schwalenych wólbnych namjetow

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen der 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzpersonen der 

Gemeinderatswahl der Gemeinde Elsterheide am 26. Mai 2019

Tute wozjewjenje wobsahuje wot gmejnskeho/wokrjesneho wólbneho wuběrka zwěsćeny wuslědk wólbow po §51, § 53 
wotr. 3 KomWO z trěbnymi podaćemi po § 50 wotr. 3, 4 KomWO. 
 
Při wólbach gmejnskeje/sydlišćoweje rady/wokrjesneho sejmika su woleni a jich zastupnicy 
přeco w zwěsćenym rjedźe mjenowani. Při wólbach wjesnjanosty/měšćanosty/krajneho rady su kandidaća a dalše wosoby 
w rjedźe docpěteje ličby hłosow mjenowani. 
Wozjewjenje wobsahuje nimo toho pokiw, na kotrym zarjedźe a w běhu kotreje doby hodźi so spřećiwjenje napřećo wólbam 
zwuraznić, w kotrych padach dyrbja so spřećiwjenju dalši wólbokmani přizamknyć a kak wulka je jich trěbna ličba.

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 
für die Gemeinde Elsterheide wie folgt festgestellt:

Beschluss-Nr. 23/19 
Beschluss über die Zustimmung zur Änderung des Gemeindege-
bietes im Rahmen des Verfahrens der Ländlichen Neuordnung 
Nardt  
 
Im Rahmen des Verfahrens der Ländlichen Neuordnung Nardt sol-
len das Gemeindegebiet der Gemeinde Elsterheide und das Ge-
meindegebiet der Stadt Hoyerswerda geändert werden. Der Vollzug 
der Gemeindegebietsänderung erfolgt entsprechend den Bestim-
mungen des § 58 Abs. 2 FlurbG mit dem Neuordnungsplan. 
 
Von der Gemeindegebietsänderung sind seitens der Stadt Hoyers-
werda ca. 7 ha und seitens der Gemeinde Elsterheide ca. 2,96 ha 
betroffen. Bei den Flächen handelt es sich überwiegend um Ver-
kehrsflächen sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen.  
 
Durch die an die tatsächliche Nutzung angepasste Neuzuteilung 
der Eigentumsflächen in der Ländlichen Neuordnung Nardt entsteht 
ein neuer Flurstückzuschnitt. Da die bisherigen Gemeindegrenzen 
entlang der alten Flurstückgrenzen verlaufen, ergibt sich die Not-
wendigkeit der Anpassung an die aktuelle Nutzung und die neue 
Flurstückstruktur. 
 
Der Verlauf der neuen Gemeindegrenzen orientiert sich an den ört-
lichen Gegebenheiten, so z. B. an der nördlichen Abgrenzung der 
Flächen für den Flugplatz oder der Abgrenzung von bestehenden 
Wegen und Straßen zu den angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen. Mit dem Ländlichen Neuordnungsverfahren wird 
so u. a. neben der Neuordnung der Flurstücke auch eine Kataster-
vereinfachung erreicht. 
 
Die Erstellung des Entwurfs zur Gemeindegebietsänderung erfolgte 
in Abstimmung der Flurneuordnungsbehörde mit der Unteren Ver-
messungsbehörde. 
 

Eine Beratung und Abstimmung zum Entwurf der geplanten Ge-
meindegebietsänderung zwischen Vertretern der Verwaltungen bei-
der Gebietskörperschaften erfolgte am 19.10.2017.   
 
Voraussetzung für den Vollzug der geplanten Gemeindegebietsän-
derung im Rahmen des Verfahrens der Ländlichen Neuordnung 
Nardt ist die Zustimmung des Stadtrates der Stadt Hoyerswerda 
und des Gemeinderates der Gemeinde Elsterheide mit einem 
gleichlautenden Beschluss. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 24/19 
Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Ausbau Straße „Am See 
17-24“ OT Geierswalde (Erschließungsarbeiten) 
 
Der Gemeinderat Elsterheide beschließt die Vergabe des Auftrages 
von Bauleistungen – Ausbau der Straße „Am See 17-24“ OT Gei-
erswalde – an die Firma: 
 
STRABAG AG 
Direktion Nord-Ost 
Bereich Lausitz, Gruppe Oberlausitz 
Jahnstraße 61/65 
02943 Weißwasser 
 
An der Ausschreibung haben sich vier Firmen beteiligt. Nach Prü-
fung der Angebote ging das in Rede stehende Angebot als das 
günstigste hervor.  
 
gez. Koark 
Bürgermeister

1. Zahl der Wahlberechtigten 2925

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 2184

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 61

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 2123

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 6195



1 - Christlich Demokratische Union – CDU 

   Gesamt:         3068 
Sitze:    8 

 
2 - Wählervereinigung Elsterheide 
 

 
Gesamt:         2429 
Sitze:    6 

 
3 - Freunde der Antennengemeinschaft, der FFw, des LSV Bluno 
 

 
Gesamt:           698 
Sitze:    2 

 
 

Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in der festge-
stellten Reihenfolge gewählt: 
 

 
Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

 

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Roßmann, Roswitha Inge OT Geierswalde 460

2. Hänchen, René Peter OT Geierswalde 235

3. Schulze, Alexander OT Klein Partwitz 171

4. Kalauka, Mathias OT Klein Partwitz 260

5. Zschiesche, Max Reiner OT Tätzschwitz 191

6. Benusch, Christian OT Geierswalde 175

7. Knobus, Grit OT Tätzschwitz 153

8. Schubert, Mirko OT Geierswalde 128

9. Markus, Stephan OT Tätzschwitz 210

10. Bether, Ronald OT Klein Partwitz 294

11. Genahl, Toni OT Tätzschwitz 152

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Blanck, Mandy Ivonne OT Bluno 169

2. Zippack, Joachim Hartmut OT Bluno 163

3. Zippack, Tanja OT Bluno 248

4. Paulo, Markus Sebastian OT Bluno 118

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Nuck, Roland 
Dipl. Agraringenieur OT Bergen Christlich Demokratische 

Union – CDU

2. Schimang, Lutz 
Elektro-Handwerksmeister

OT Nardt Christlich Demokratische 
Union – CDU

3. Köhler, Thomas 
Fachwirt Telekommunikation

OT Sabrodt Christlich Demokratische 
Union – CDU

4. Gasterstädt, Antje 
Rechtsanwältin

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

5. Sibber, Frank Peter 
Bergbauingenieur

OT Neuwiese Christlich Demokratische 
Union – CDU

6. Belau, Frank 
Staatlich geprüfter Techniker

OT Seidewinkel Christlich Demokratische 
Union – CDU

7. Thumann, Annett Silvia 
Steuerhauptsekretärin

OT Sabrodt Christlich Demokratische 
Union – CDU

8. Kiebusch, Jens Uwe 
Maurer

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

9. Roßmann, Roswitha Inge 
Angestellte

OT Geierswalde Wählervereinigung  
Elsterheide

10. Bether, Ronald 
Tischler

OT Klein Partwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

11. Kalauka, Mathias 
Elektroinstallationsmeister

OT Klein Partwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

12. Hänchen, René Peter 
Projektleiter

OT Geierswalde Wählervereinigung  
Elsterheide

13. Markus, Stephan 
Landwirt

OT Tätzschwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

14. Zschiesche, Max Reiner 
Angestellter

OT Tätzschwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

15. Zippack, Tanja 
Rechtsanwältin OT Bluno

Freunde der Antennen-
gemeinschaft, der 
FFw, des LSV Bluno

16. Blanck, Mandy Ivonne 
Sachbearbeiterin,  
Dipl. Verwaltungswirtin

OT Bluno

Freunde der Antennen-
gemeinschaft, der 
FFw, des LSV Bluno

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Novy, Robert 
Prokurist OT Nardt Christlich Demokratische 

Union – CDU

2. Raack, Heiko 
Lokführer

OT Seidewinkel Christlich Demokratische 
Union – CDU

3. Schmidt, Dirk 
Selbstständig

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

4. Glausch, Rainer 
Kaufmann

OT Geierswalde Christlich Demokratische 
Union – CDU

5. Köhler, Sven 
Fertigungsdisponent

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

6. Nobel, Rüdiger Klaus Wilhelm 
Dipl.-Ing. Maschinenbau

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

7. Benusch, Christian 
Sachbearbeiter

OT Geierswalde Wählervereinigung  
Elsterheide

8. Schulze, Alexander 
Dipl. Geograph

OT Klein Partwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

9. Knobus, Grit 
Verwaltungsfachangestellte

OT Tätzschwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

10. Genahl, Toni 
Bergbauingenieur (FH)

OT Tätzschwitz Wählervereinigung  
Elsterheide

11. Schubert, Mirko 
Rechtsanwalt

OT Geierswalde Wählervereinigung  
Elsterheide

12. Zippack, Joachim Hartmut 
Geschäftsführer

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

13. Paulo, Markus Sebastian 
Maschinenbauingenieur

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno
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Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Nuck, Roland OT Bergen 552

2. Belau, Frank OT Seidewinkel 226

3. Schimang, Lutz Andreas OT Nardt 364

4. Sibber, Frank Peter OT Neuwiese 229

5. Köhler, Thomas OT Sabrodt 323

6. Glausch, Rainer OT Geierswalde 88

7. Kiebusch, Jens Uwe OT Bergen 195

8. Nobel, Rüdiger Klaus Wilhelm OT Bergen 67

9. Raack, Heiko OT Seidewinkel 170

10. Novy, Robert OT Nardt 180

11. Gasterstädt, Antje OT Bergen 280

12. Thumann, Annett Silvia OT Sabrodt 226

13. Schmidt, Dirk OT Bergen 97

14. Köhler, Sven OT Bergen 71
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Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) unbesetzt. 
 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens 29 Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Bluno wie folgt festgestellt: 

 
1 - Freunde der Antennengemeinschaft Bluno, der FFw 
Bluno, des LSV Bluno 

Gesamt:           553 
Sitze:    5 

Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber – bei Mehrheits-
wahl auch andere Personen – in der festgestellten Reihenfolge 
gewählt: 

Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Reihen-
folge gewählt: 

Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Nardt wie folgt festgestellt: 

1 - Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Nardt 

Gesamt:           396 
Sitze:    3 

2 - Freunde der nichtmitgliedschaftlichen organisierten Wäh-
lervereinigung Nardt 

Gesamt:           340 
Sitze:    2 

 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Bluno am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 349

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 236

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 7

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 229

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 553

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Zippack, Johannes Udo OT Bluno 152

2. Redlich, Thomas OT Bluno 123

3. Paulo, Matthias Robert OT Bluno 105

4. Terno, Björn Werner OT Bluno 32

5. Zippack, Joachim Gerd OT Bluno 58

6. Zippack, Joachim Hartmut OT Bluno 83

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Zippack, Johannes Udo 
Tischlermeister OT Bluno

Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

2. Redlich, Thomas 
Elektroingenieur

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

3. Paulo, Matthias Robert 
Elektroingenieur

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

4. Zippack, Joachim Hartmut 
Geschäftsführer

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

5. Zippack, Joachim Gerd 
KFZ Schlosser

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Terno, Björn Werner 
Hausmeister

OT Bluno
Freunde der Antennenge-
meinschaft, der FFw, des 
LSV Bluno

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Nardt am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 311

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 253

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 5

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 248

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 736

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Hensel, Fred Axel OT Nardt 188

2. Novy, Robert OT Nardt 101

3. Thierbach, René OT Nardt 53

4. Wolschke, Stephan OT Nardt 23

5. Richter, Andreas OT Nardt 31

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Munick, Reno OT Nardt 136

2. Steinlage, Manuela OT Nardt 75

3. Czech, Daniel OT Nardt 27

4. Meyer, Andreas OT Nardt 70

5. Henniger, Lutz OT Nardt 16

6. Sauer, Maian Adam OT Nardt 16
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Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in der festge-
stellten Reihenfolge gewählt: 

Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

 
Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) unbesetzt. 
 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Neuwiese-Bergen wie folgt festgestellt: 
 
 
 
 

 1 - Christlich Demokratische Union – CDU 

Gesamt:          1087
Sitze:    6 

2 - Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Neuwiese 

Gesamt:           284
Sitze:    1 

Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in der festge-
stellten Reihenfolge gewählt: 

Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 
 

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Hensel, Fred Axel 
Landmaschinenschlosser OT Nardt Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Nardt

2. Novy, Robert 
Prokurist

OT Nardt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Nardt

3. Thierbach, René 
Netzmonteur Wasser/Gas

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

4. Munick, Reno 
Bauingenieur

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

5. Steinlage, Manuela 
Bäckereifachverkäuferin

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Richter, Andreas 
Servicetechniker OT Nardt Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Nardt

2. Wolschke, Stephan 
Landwirt

OT Nardt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Nardt

3. Meyer, Andreas 
Feuerwehrmann

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

4. Czech, Daniel 
IT-Administrator

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

5. Henniger, Lutz 
Medienfachberater

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

6. Sauer, Marian Adam 
Bauingenieur

OT Nardt
Freunde der nichtmitglied-
schaftlichen organisierten 
Wählervereinigung Nardt

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Neuwiese-Bergen am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 666

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 483

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 21

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 462

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 1371

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Nuck, Roland OT Bergen 318

2. Sibber, Frank Peter OT Neuwiese 106

3. Kiebusch, Jens Uwe OT Bergen 172

4. Kowal, Dirk OT Bergen 70

5. Gasterstädt, Antje OT Bergen 203

6. Schmidt, Dirk OT Bergen 84

7. Köhler, Sven OT Bergen 42

8. Friedrich, Erik OT Bergen 92

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Nowotnick, Reiner Heinz OT Neuwiese 86

2. Fabian, Martin OT Neuwiese 107

3. Kasper, Frank OT Neuwiese 91

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Nuck, Roland 
Dipl. Agraringenieur OT Bergen Christlich Demokratische 

Union – CDU

2. Gasterstädt, Antje 
Rechtsanwältin

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

3. Kiebusch, Jens Uwe 
Maurer

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

4. Sibber, Frank 
Bergbauingenieur

OT Neuwiese Christlich Demokratische 
Union – CDU

5. Friedrich, Erik 
Lehrling

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

6. Schmidt, Dirk 
Selbstständig

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

7. Fabian, Martin 
Fachkraft für Lagerlogistik

OT Neuwiese Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Neuwiese

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Kowal, Dirk 
BHKW-Techniker OT Bergen Christlich Demokratische 

Union – CDU

2. Köhler, Sven 
Fertigungsdisponent

OT Bergen Christlich Demokratische 
Union – CDU

3. Kasper, Frank 
Technologe

OT Neuwiese Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Neuwiese

4. Nowotnick, Reiner Heinz 
Anlagenmonteur

OT Neuwiese Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Neuwiese
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Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) unbesetzt. 
 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Sabrodt wie folgt festgestellt: 

 
1 - Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Sabrodt 

Gesamt:           500
Sitze:    5 

Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber – bei Mehr-
heitswahl auch andere Personen – in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 
 

Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Seidewinkel wie folgt festgestellt: 

1 - Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Seidewinkel 
 

 
Gesamt:           800
Sitze:    5 

 
 
 
 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Sabrodt am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 239

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 191

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 4

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 187

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 500

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Lademann, Sophie OT Sabrodt 91

2. Bogott, Siegbert Frank OT Sabrodt 71

3. Köhler, Thomas OT Sabrodt 106

4. Thumann, Annett Silvia OT Sabrodt 87

5. Heim, Steffen OT Sabrodt 61

6. Schmaler, Stefan OT Sabrodt 21

7. Molch, Marcel OT Sabrodt 31

8. Reiber, Jens Uwe OT Sabrodt 32

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Köhler, Thomas 
Fachwirt für Telekommunikation OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Sabrodt

2. Lademann, Sophie 
Industriekauffrau

OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Sabrodt

3. Thumann, Annett Silvia 
Steuerhauptsekretärin

OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Sabrodt

4. Bogott, Siegbert Frank 
Leiter Bauhof

OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Sabrodt

5. Heim, Steffen 
Kraftfahrer

OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Sabrodt

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Reiber, Jens Uwe 
Hauptdisponent OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Sabrodt

2. Molch, Marcel 
Angestellter

OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Sabrodt

3. Schmaler, Stefan 
Papiertechnologe

OT Sabrodt Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Sabrodt

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Seidewinkel am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 394

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 310

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 2

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 308

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 800

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Cerny, Susann OT Seidewinkel 103

2. Kaiser, Christian OT Seidewinkel 110

3. Kasper, Robert OT Seidewinkel 144

4. Belau, Frank OT Seidewinkel 90

5. Jaeger, Franz OT Seidewinkel 94

6. Raack, Heiko OT Seidewinkel 85

7. Schmitz, Andre OT Seidewinkel 46

8. Ruhner, Jens OT Seidewinkel 128
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Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber – bei Mehr-
heitswahl auch andere Personen – in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

 
Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 
 

Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Klein Partwitz wie folgt festgestellt: 
 

 
 
 
 
 

1 - Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Klein Partwitz 

 
Gesamt:            461
Sitze:    5 

 
2 - Einzelvorschläge 

 
Gesamt:               9     
Sitze:    0 

 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber – bei Mehr-
heitswahl auch andere Personen – in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 
 
 

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Kasper, Robert 
Bauleiter OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Seidewinkel

2. Ruhner, Jens 
Straßen- und Tiefbauer

OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Seidewinkel

3. Kaiser, Christian 
Angestellter Luftfahrt

OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Seidewinkel

4. Cerny, Susann 
Dipl. Betriebswirt

OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Seidewinkel

5. Jaeger, Franz 
Industriemechaniker

OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Seidewinkel

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Belau, Frank 
Staatlich geprüfter Techniker OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Seidewinkel

2. Raack, Heiko 
Lokführer

OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Seidewinkel

3. Schmitz, Andre 
Dipl. Bankbetriebswirt

OT Seidewinkel Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Seidewinkel

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Klein Partwitz am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 289

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 191

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 11

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 180

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 470

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Schulze, Alexander OT Klein Partwitz 96

2. Zschorlich, Thomas Hans OT Klein Partwitz 57

3. Krüger, Danilo OT Klein Partwitz 46

4. Bether, Ronald OT Klein Partwitz 87

5. Meier, Ronny OT Klein Partwitz 25

6. Bether, Steffi OT Klein Partwitz 52

7. Zeidler, Tobias OT Klein Partwitz 46

8. Bochynek, Ralph OT Klein Partwitz 52

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Klammer, Konrad OT Klein Partwitz 5

2. Vogt, Norbert OT Klein Partwitz 2

3. Kuntze, Juliane OT Klein Partwitz 1

4. Kalauka, Mathias OT Klein Partwitz 1

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Schulze, Alexander 
Dipl. Geograph OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 

Feuerwehr Klein Partwitz

2. Bether, Ronald 
Tischler

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

3. Zschorlich, Thomas Hans 
Zimmerer

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

4. Bether, Steffi 
Arzthelferin

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

5. Bochynek, Ralph 
Dipl. Ingenieur

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Krüger, Danilo 
Kaufmännischer Angestellter

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

2. Zeidler, Tobias 
Beamter

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

3. Meier, Ronny 
Automatisierungstechniker

OT Klein Partwitz Freunde der Freiwilligen 
Feuerwehr Klein Partwitz

4. Klammer, Konrad 
k. A.

OT Klein Partwitz Einzelvorschlag

5. Vogt, Norbert 
k. A.

OT Klein Partwitz Einzelvorschlag

6. Kuntze, Juliane 
k. A.

OT Klein Partwitz Einzelvorschlag

7. Kalauka, Mathias 
Elektroinstallationsmeister

OT Klein Partwitz Einzelvorschlag
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Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Tätzschwitz wie folgt festgestellt: 

 
1 - Freunde der Freien Wählerliste Tätzschwitz 
 

Gesamt:           704     
Sitze:   7 

2 - Einzelvorschläge 
 

Gesamt:              2      
Sitze:   0 

Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber – bei Mehr-
heitswahl auch andere Personen – in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 
 
 
 
 

 
Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 
 

Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 28. Mai 2019 das Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl für die 
Ortschaft Geierswalde wie folgt festgestellt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Tätzschwitz am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 410

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 313

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 14

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 299

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 706

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Zschiesche, Maik OT Tätzschwitz 171

2. Benusch, Niko OT Tätzschwitz 106

3. Witschaß, Mario Jens OT Tätzschwitz 89

4. Knobus, Grit OT Tätzschwitz 87

5. Markus, Stephan OT Tätzschwitz 96

6. Petzer, Oliver Fred OT Tätzschwitz 74

7. Schnippa, Cornelia OT Tätzschwitz 58

8. Schnippa, Julius OT Tätzschwitz 23

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Nielbock, Mike OT Tätzschwitz 2

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Zschiesche, Maik 
Maschinenbautechniker

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

2. Benusch, Niko 
Kaufmann für Groß- und Außenhandel

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

3. Markus, Stephan 
Landwirt

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

4. Witschaß, Mario Jens 
Elektroplaner

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

5. Knobus, Grit 
Verwaltungsfachangestellte

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

6. Petzer, Oliver Fred 
Betriebsleiter

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

7. Schnippa, Cornelia 
Selbstständige Unternehmerin

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Schnippa, Julius 
Instandhaltungsmechaniker

OT Tätzschwitz Freunde der Freien  
Wählerliste Tätzschwitz

2. Nielbock, Mike 
k. A.

OT Tätzschwitz Einzelvorschlag

Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

sowie Ersatzpersonen der 
Ortschaftsratswahl Geierswalde am 26. Mai 2019

1. Zahl der Wahlberechtigten 264

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 209

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 6

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 203

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 535
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1 - Freunde der FFw, Freunde der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs Geierswalde 

Gesamt:           534     
Sitze:    5 

 
 
2 - Einzelvorschläge 
 

Gesamt:               1     
Sitze:    0 

 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber – bei Mehr-
heitswahl auch andere Personen – in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

Es sind folgende Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-
henfolge gewählt: 

Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann 
von jeder/jedem Wahlberechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewer-
ber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstr. 9, 02625 Bautzen – erhoben werden. Nach Ablauf der 
Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, der nicht die 
Verletzung ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
mindestens fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

 
Aufgrund von § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) in Verbindung mit § 7 Absatz 1 
des Sächsischen Gesetzes über das Friedhofs-, Leichen- und Be-
stattungswesen vom 08. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt 
geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26.  April  2018 
(SächsGVBl. S. 198), hat der Gemeinderat der Gemeinde Elster-
heide am 26.03.2019 die folgende Satzung beschlossen: 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Widmung 
 
(1) Die kommunalen Friedhöfe der Gemeinde Elsterheide sind öffent

liche Einrichtungen. Sie dienen der Beisetzung von  
1. Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes ihren Wohnsitz in 

der Gemeinde Elsterheide hatten, 
2. Personen, die bereits ein Bestattungsrecht an einer vorhan-

denen Grabstätte für ein Wahlgrab nach § 10 besitzen, 
3. Verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne 

Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz, 
4. Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes in einer stationä-

ren Einrichtung untergebracht waren und ihren Wohnsitz 
zuletzt in der Gemeinde Elsterheide hatten. 

 
Andere als die in Absatz 1 Satz 2 genannten Personen können mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde auf den Friedhöfen beige-
setzt werden. 
 

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über 
die Sargbestattung auch für die Beisetzung von Urnen. 

 
(3) Das Gemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke 

eingeteilt: 
1. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Bluno; er umfasst das 

Gebiet der Gemarkung Bluno, 
2. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Klein Partwitzer um-

fasst das Gebiet der Gemarkung Klein Partwitz, 
3. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Nardt; er umfasst das 

Gebiet der Gemarkung Nardt, 
4. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Neuwiese-Bergen; er 

umfasst das Gebiet der Gemarkung Neuwiese, 
5. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Sabrodt; er umfasst 

das Gebiet der Gemarkung Sabrodt, 
6. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Seidewinkel; er um-

fasst das Gebiet der Gemarkung Seidewinkel, 
7. Bestattungsbezirk des Friedhofs OT Tätzschwitz; er um-

fasst das Gebiet der Gemarkung Tätzschwitz. 

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Schudack, Ines Martina OT Geierswalde 92

2. Hänchen, René Peter OT Geierswalde 115

3. Benusch, Christian OT Geierswalde 95

4. Schubert, Mirko OT Geierswalde 84

5. Smohor, Hannes OT Geierswalde 61

6. Zurek, Jens OT Geierswalde 27

7. Solibieda, Sebastian OT Geierswalde 28

8. Stein, Uta OT Geierswalde 32

Lfd. 
Nr.

Familienname und Vorname 
des Bewerbers/der Bewerberin

Wohnort (Ortsteil) Stimmen

1. Päsler, Sandro OT Geierswalde 1

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Hänchen, René Peter 
Projektleiter OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

2. Benusch, Christian 
Sachbearbeiter

OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

3.
Schudack, Ines Martina 
Pharmareferentin OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

4. Schubert, Mirko 
Rechtsanwalt

OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

5. Smohor, Hannes 
Tiefbauer

OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname 
und Beruf

Wohnort (Ortsteil) Wählervereinigung

1. Stein, Uta 
Geologin OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

2. Solibieda, Sebastian 
Sachverständiger

OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

3. Zurek, Jens 
Elektroinstallateur

OT Geierswalde

Freunde der FFw, Freunde 
der Jagdgenossenschaft, 
Freunde des Dorfclubs 
Geierswalde

4. Päsler, Sandro 
k. A.

OT Geierswalde Einzelvorschlag

Bekanntmachung der 
Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung  

der Gemeinde Elsterheide (Friedhofssatzung)
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Zweiter Abschnitt 
Ordnungsvorschriften 

 
§ 2 

Öffnungszeiten 
 
 

(1) Das Betreten der kommunalen Friedhöfe der Gemeinde Elster-
heide ist das gesamte Jahr von Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang gestattet. 

 
(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofs oder einzel-

ner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend 
untersagen. 

 
§ 3 

Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Jedermann hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen der Gemein-
debediensteten sind zu befolgen. 

 
(2) Kinder unter sieben Jahren dürfen den Friedhof nur in Be-

gleitung Erwachsener betreten. 
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 

1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausge-
nommen Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge 
der Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen Ge-
werbetreibenden, 

2. während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in un-
mittelbarer Nähe Arbeiten auszuführen, 

3. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu 
verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen 
und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 

4. Tiere mitzubringen; ausgenommen davon sind Blinden-
hunde, 

5. Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzula-
gern, 

6. Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 
7. Druckschriften zu verteilen. 

 
Ausnahmen nach Absatz 3 können zugelassen werden, soweit sie 
mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf dem Friedhof 
zu vereinbaren sind. 
 
(4) Gedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung 

der Gemeinde. Sie sind spätestens zwei Tage vorher schrift-
lich anzumelden. 

 
Dritter Abschnitt 

Bestattungsvorschriften 
 

§ 4 
Allgemeines 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 

der Gemeinde anzumelden. Wird eine Bestattung in einer 
früher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Ver-
langen der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
(2) Ort und Zeit der Bestattung werden mit dem jeweiligen Be-

stattungsinstitut in Abstimmung mit der Gemeinde festge-
setzt. Wünsche der Hinterbliebenen sind nach Möglichkeit 
zu berücksichtigen. 

 
§ 5 

Ausheben der Gräber 
 
Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, 
bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 

§ 6 
Ruhezeit 

 
(1) Die Mindestruhezeit beträgt bei 

1. Sargbestattungen 25 Jahre, 
2. Urnenbestattungen 20 Jahre. 

 
(2) Bei Bedarf kann die Gemeinde nach Ablauf der Ruhezeit die 

Entfernung der Grabstelle anordnen. 
 

§ 7 
Umbettungen 

 
(1) Umbettungen von Särgen und Urnen bedürfen, unbeschadet 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustim-
mung der Gemeinde. Nach Ablauf der Ruhezeit noch vor-
handene Leichen- oder Aschenreste dürfen nur mit vorheri-
ger Zustimmung der Gemeinde in belegte Grabstätten 
umgebettet werden. 

 
(2) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist 

bei Umbettungen aus einem Reihengrab oder einem Urnen-
reihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus 
einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungs-
berechtigte. 

 
(3) In den Fällen des § 17 Absatz 1 Satz 3 und bei Entziehung 

von Nutzungsrechten nach § 17 Absatz 1 Satz 4 können Lei-
chen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, von Amts wegen in ein Reihengrab oder in ein Urnenrei-
hengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die Gemeinde 
bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses be-
rechtigt, Umbettungen vorzunehmen. 

 
(4) Die Umbettungen lässt die Gemeinde durchführen. Sie be-

stimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 
 
(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die 

an benachbarten Grabstätten und an Anlagen durch eine 
Umbettung entstehen, haben die Antragsteller zu tragen, es 
sei denn, es liegt ein Verschulden der Gemeinde vor. 

 
Vierter Abschnitt 

Grabstätten 
 

§ 8 
Allgemeines 

 
(1) Auf den kommunalen Friedhöfen der Gemeinde Elsterheide 

werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung ge-
stellt: 
1. Reihengräber, 
2. Urnenreihengräber, 
3. Wahlgräber (Erbbegräbnisstätten), 
4. Urnenwahlgräber (Erbbegräbnisstätten), 
5. Urnengemeinschaftsanlagen mit Namensnennung, 
6. Urnengemeinschaftsanlagen ohne Namensnennung, 
7. Kindergräber. 

 
(2) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimm-

ter Lage sowie auf die Unveränderlichkeit der Umgebung 
besteht nicht. 

 
(3) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen. 
 
(4) Bei der Umfassung der Grabstelle werden folgende Außen-

maße festgelegt: 
1. Reihengräber: 1,80 m lang, 0,70 m breit 
2. Urnenreihengräber: 0,85 m lang, 0,85 m breit 
3. Wahlgräber: 2,60 m lang, 2,80 m breit 
4. Urnenwahlgräber: 0,85 m lang, 0,85 m breit 
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5. Urnenwahlgräber: 1,20 m lang, 1,20 m breit 
6. Kindergräber (Sarg- und Urnenbestattung): 

           0,85 m lang, 0,85 m breit 
 

(5) Urnenwahlgräber nach Absatz 4 Nummer 5 sind nur auf den 
kommunalen Friedhöfen in Nardt, Neuwiese-Bergen und 
Seidewinkel gestattet. 

 
§ 9 

Reihengräber/Urnenreihengräber 
 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die 

Beisetzung von Urnen (Urnenreihengräber), die der Reihe 
nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zu-
gewiesen werden. Verfügungsberechtigter ist in nachstehen-
der Reihenfolge: 
1. wer nach dem Sächsischen Bestattungsgesetz für die Be-

stattung sorgen muss, 
2. wer sich dazu verpflichtet hat, 
3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 

 
(2) Eine Urne kann in diesem Grab beigesetzt werden, wenn die 

Ruhefrist der Urne die der Erdbestattung nicht übersteigt; je-
doch mindestens 20 Jahre Ruhezeit dürfen nicht unterbro-
chen werden. 

 
(3) In jedem Reihengrab wird nur ein Sarg eingelassen. 
 
(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in 

ein Wahlgrab umgewandelt werden. 
 
(5) Das Entfernen von Reihengräbern nach Ablauf der Ruhezei-

ten wird drei Monate vorher ortsüblich oder durch Hinweise 
auf der betreffenden Grabstätte bekannt gegeben. 

 
(6) Die Absätze 1 und 3 bis 5 gelten entsprechend für Urnenrei-

hengräber. 
 

§ 10 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten (Erbbegräbnisstätten) sind Grabstätten für 

Erdbestattungen und die Beisetzung von Urnen, an denen 
ein Nutzungsrecht verliehen wird. Nutzungsberechtigter ist 
die durch die Verleihung bestimmte Person. 

 
(2) Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag für die 

Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Sie können 
nur anlässlich eines Todesfalls verliehen werden. Die er-
neute Verleihung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag 
möglich. 

 
(3) Nutzungsrechte an Urnenwahlgräbern werden auf Antrag für 

die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Absatz 2 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(4) Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von 

Nutzungsrechten besteht nicht. 
 
(5) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfin-

den, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt 
und ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ab-
lauf der Ruhezeit erneut verliehen worden ist. 

 
(6) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens 

seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist 
aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu benen-
nen. Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so 
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf 
die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten 
über: 

1. den Ehegatten, 
2. die Kinder, 
3. die Stiefkinder, 
4. die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 

oder Mütter, 
5. die Eltern, 
6. die Geschwister, 
7. die Stiefgeschwister, 
8. die nicht unter Nummer 1 bis 7 fallenden Erben. 

 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Älteste 
nutzungsberechtigt. Das Gleiche gilt beim Tod eines Nut-
zungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher über-
gegangen war. 

 
(7) Ist der Nutzungsberechtigte an der Wahrnehmung seines 

Nutzungsrechts verhindert oder übt das Nutzungsrecht nicht 
aus, so tritt der nächste in der Reihenfolge nach Absatz 6 
Satz 3 an seine Stelle. Die betreffende Person kann durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde auf das Nut-
zungsrecht verzichten; dieses geht auf die nächste Person 
in der Reihenfolge nach Absatz 6 Satz 3 über. 

 
(8) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Ge-

meinde das Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 6 Satz 3 
genannten Personen übertragen. 

 
(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssat-

zung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in 
dem Wahlgrab bestattet zu werden und über die Bestattung 
sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grab-
stätte zu entscheiden. Verstorbene, die nicht zu dem Perso-
nenkreis nach Absatz 6 Satz 3 gehören, dürfen in der Grab-
stätte nicht bestattet werden. Die Gemeinde kann 
Ausnahmen zulassen. 

 
(10) Das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten 

Ruhezeit zurückgegeben werden. 
 
(11) Die Vorschriften des § 10 gelten entsprechend für Urnen-

wahlgräber. 
 

§ 11 
Urnengemeinschaftsanlagen  

 
(1) In einer Urnengemeinschaftsanlage werden Rechte nach § 

10 nicht verliehen. Aus Urnengemeinschaftsanlagen finden 
keine Umbettungen statt; ein Widererwerb ist nicht möglich. 
Das Herrichten und die Pflege der Urnengemeinschaftsanla-
gen erfolgt ausschließlich durch den Friedhofsträger. Die 
Grabstätten müssen für die Pflege freigehalten werden. 
Pflanzschalen, Grabschmuck u. a. sind an den dafür vorge-
sehenen Stellen abzulegen. 

 
(2) Urnengemeinschaftsanlagen mit Namensnennung sind für 

Urnenbeisetzungen bestimmte Grabstätten, die der Reihe 
nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit 
zur Beisetzung einer Urne zugewiesen werden. Für die 
Kennzeichnung der Grabstätte ist vom Antragsteller eine 
Grabplatte bereitzustellen. Form und Größe, Materialbe-
schaffenheit, Schrift und Farbe werden von der Gemeinde 
vorgegeben. Die Kosten für die Grabplatte trägt der Antrag-
steller. 

 
(3) Die Urnengemeinschaftsanlagen ohne Namensnennung 

sind Grabstätten ohne individuelle Kennzeichnung und Ge-
staltung. Sie werden erst im Todesfall für die Dauer der Ru-
hezeit zur Beisetzung einer Urne zugewiesen. 

 
(4) Die zur Trauerfeier bzw. Urnenbeisetzung mitgebrachten 

Gebinde und Kränze sind auf den Urnengemeinschaftsanla-
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gen abzulegen und spätestens vier Wochen nach der Bei-
setzung durch die Hinterbliebenen zu entfernen und selb-
ständig zu entsorgen. 

 
§ 12 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der 

Würde des Ortes entsprechen. 
 
(2) Auf den Grabstätten sind insbesondere nicht zulässig, Grab-

male 
1. aus schwarzem Kunststein oder aus Gips, 
2. mit Zement aufgesetztem figürlichem oder ornamentalem 

Schmuck, 
3. mit Farbanstrich auf dem Stein, 
4. mit Glas, Emaille, Porzellan oder Kunststoffen in jeder  

Form; dies gilt entsprechend für sonstige  
Grabausstattungen. 

 
§ 13 

Standsicherheit 
 
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher 
sein. Sie sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein aner-
kannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu befe-
stigen.  
 

§ 14 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind in 

würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten und ent-
sprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Rei-
hengräbern und Urnenreihengräbern der Verfügungsberech-
tigte, bei Wahlgräbern und Urnenwahlgräbern der 
Nutzungsberechtigte. 

 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen 

Grabausstattungen gefährdet, so sind die für die Unterhal-
tung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde auf Ko-
sten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. 
Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden an-
gemessenen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde berechtigt, 
dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach des-
sen Anhörung das Grabmal oder die sonstige Grabausstat-
tung zu entfernen. 

 
(3) Die Gemeinde bewahrt die Grabmale und sonstigen Grab-

ausstattungen drei Monate auf. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 
§ 15 

Entfernung 
 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ab-

lauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der Grab-
stätte entfernt werden. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die 

Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb 
von drei Monaten von den Verantwortlichen nach § 14 Ab-
satz 1 Satz 2 zu entfernen. 

 
(3) Kommen die Verantwortlichen nach § 14 Absatz 1 Satz 2 

ihrer Verpflichtung nach Absatz 2 nicht nach, so ist die Ge-
meinde berechtigt, die Grabstätte beräumen zu lassen. Die 
Kosten dafür haben die Verantwortlichen der Gemeinde zu 
erstatten. Grabmale und sonstige Grabausstattungen gehen 

entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde über, 
sollten sie nicht binnen drei Monaten von den Verantwortli-
chen abgeholt werden.  

 
Fünfter Abschnitt 

Herrichten und Pflege der Grabstätte 
 

§ 16 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend 

gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehe-
nen Plätzen abzulagern. 

 
(2) Die Höhe und die Form der Grabstätte und die Art ihrer Ge-

staltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs anzupas-
sen. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen 
Anlagen nicht beeinträchtigen. 

 
(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der 

nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Verantwortliche zu sorgen. Die 
Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. 
des Nutzungsrechts. 

 
(4) Die Grabstätten sind innerhalb von zwölf Monaten nach der 

Belegung herzurichten. 
 
(5) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der 

gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Gemeinde. 

 
§ 17 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat 

der Verantwortliche nach § 14 Absatz 1 Satz 2 dies auf 
schriftliche Aufforderung der Gemeinde innerhalb einer je-
weils festgesetzten angemessenen Frist nachzuholen. Ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres 
zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der 
Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können 
Reihengräber von der Gemeinde beräumt, eingeebnet und 
eingesät werden. Bei Wahlgräbern und Urnenwahlgräbern 
kann die Gemeinde in diesem Fall die Grabstätte im Wege 
der Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstrek-
kungsgesetz in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungs-
recht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungs-
bescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das 
Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb 
von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungs-
bescheids zu entfernen. 

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 

entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres 
zu ermitteln, so kann die Gemeinde den Grabschmuck ent-
fernen. 

 
(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verant-

wortlichen vorher anzudrohen. 
 

Sechster Abschnitt 
Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 18 

Obhut- und Überwachungspflicht, Haftung 
 

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungs-
pflicht hinausgehenden Obhut- und Überwachungspflichten. 



Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nichtsat-
zungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und 
Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere ent-
stehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung 
bleiben unberührt. 

 
(2) Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für 

die schuldhaft verursachten Schäden, die infolge einer un-
sachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofssatzung  
widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zu-
stands der Grabstätten entstehen. Sie haben die Gemeinde 
von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen sol-
cher Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige 
Schäden auf mehrere Verfügungsberechtigte oder Nut-
zungsberechtigte zurück, so haften diese als Gesamtschuld-
ner. 

 
(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die zugelasse-

nen Gewerbetreibenden und deren Bedienstete. 
 

§ 19 
Ausnahmen 

 
Die Gemeinde kann Ausnahmen von den Regelungen dieser Sat-
zung erteilen. 
 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des Sächsischen Bestattungsge-

setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. den Friedhof entgegen der Vorschriften des § 3 betritt und 

befährt, Tiere mitbringt, Waren und gewerbliche Dienste 
anbietet sowie Abraum ablagert, 

2. entgegen § 7 ohne Genehmigung Umbettungen von Sär-
gen und Urnen durchführt, 

3. entgegen § 8 Absatz 3 Grüfte und Grabgebäude errichtet, 
4. entgegen § 9 Absatz 2 Urnenbeisetzungen in vorhandene 

Gräber ohne die Zustimmung der Gemeinde durchführt, 
5. Grabmale entgegen § 12 Absatz 2 errichtet, 
6. entgegen § 13 Grabmale und sonstige Grabausstattun-

gen nicht standsicher befestigt, 
7. entgegen § 15 Absatz 1 Grabmale und sonstige Grabaus-

stattungen ohne Zustimmung der Gemeinde vor Ende der 
Nutzungszeit entfernt, 

8. entgegen § 15 Absatz 2 Grabmale und sonstige Grabaus-
stattung nicht nach Ende der Nutzungszeit entfernt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig einer in den §§ 21 ff. erlassenen Vorschrift zuwiderhan-
delt. 

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

5.000,00 EUR geahndet werden. 
 

Siebenter Abschnitt 
Bestattungsgebühren 

 
§ 21 

Erhebungsgrundsatz 
 
Für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen 
und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Leichen- und Be-
stattungswesens werden Gebühren nach den folgenden Bestim-
mungen erhoben. 
 

§ 22 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet, wer 

1. die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse 
sie vorgenommen wird, 

2. die Gebührenschuld der Gemeinde gegenüber durch 
schriftliche Erklärung übernommen hat oder für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(2) Zur Zahlung der Nutzungs- und Bewirtschaftungsgebühr ist 

verpflichtet, wer 
1. die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt, 
2. nach § 1968 des Bürgerlichen Gesetzbuches die Bestat-

tungskosten zu tragen hat. 
 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 23 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht 

1. bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amts-
handlung, 

2. bei Nutzungsgebühren mit der Verleihung des Nutzungs-
rechts, 

3. bei Bewirtschaftungsgebühren mit der Inanspruchnahme der 
Grabstätte. 

 
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe der Bestattungsge-

bührensatzung fällig. 
 

§ 24 
Verwaltungs-, Nutzungs- und Bewirtschaftungsgebühren 

 
(1) Die Höhe der Verwaltungs-, Nutzungs- und Bewirtschaf-

tungsgebühren richtet sich nach dem als Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 

 
(2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Ver-

waltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien An-
gelegenheiten der Gemeinde Elsterheide - Kostensatzung - 
in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. 

 
Achter Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 

§ 25 
Alte Rechte 

 
Die vor Inkrafttreten dieser Satzung errichteten Grabstätten genie-
ßen Bestandschutz in der ursprünglich genehmigten Form. 

§ 26 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 17.06.1997 ein-
schließlich der Änderungen außer Kraft. 
 
Ausgefertigt am 27.03.2019 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Anlage zur Friedhofsordnung und  
Bestattungsgebührensatzung der Gemeinde Elsterheide 

(Gebührenverzeichnis) 
 

1.            Verwaltungsgebühren                           einmalig fällig 
1.1.         Benutzung der  
              Trauerhalle/Friedhofskapelle                          90,00 EUR 
1.2.         Bearbeitungsgebühr                                       15,00 EUR 
 
2.            Nutzungsgebühren                                einmalig fällig 
2.1.         Erwerb eines Nutzungsrechtes  
              an Grabstätten für Verstorbene,  
              die in der Gemeinde wohnhaft  
              gemeldet waren 
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2.1.1.      Reihengrab                                                  gebührenfrei 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 
2.1.2.      Urnenreihengrab                                          gebührenfrei 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 
2.1.3.      Wahlgrab                                                      300,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 
2.1.4.      Urnenwahlgrab (0,85 m x 0,85 m)                300,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 4 
2.1.5.      Urnenwahlgrab (1,20 m x 1,20 m)                300,00 EUR  
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 4 
2.1.6.      Urnengemeinschaftsanlage                      1.200,00 EUR  
              mit Namensnennung 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 5 
2.1.7.      Urnengemeinschaftsanlage                         800,00 EUR 
              ohne Namensnennung 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 6 
2.1.8.      Kindergrab                                                   gebührenfrei 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 7 
2.1.9.      Beisetzung einer Urne in ein                       gebührenfrei 
              vorhandenes Reihengrab 
              gem. § 9 Abs. 2 
 
2.2.         Erwerb eines Nutzungsrechtes            einmalig fällig 
              an Grabstätten für Verstorbene,  
              die nicht in der Gemeinde wohnhaft  
              gemeldet waren 
2.2.1.      Reihengrab                                                   500,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 
2.2.2.      Urnenreihengrab                                          500,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 
2.2.3.      Beisetzung einer Urne in ein                       500,00 EUR 
              vorhandenes Reihengrab 
              gem. § 9 Abs. 2 
 
2.3.         Verlängertes Nutzungsrecht an   jährlich zum 30.06. 
              Grabstätten für Verstorbene,               des laufenden 
              die in der Gemeinde wohnhaft           Kalenderjahres  
              gemeldet waren                                                     fällig 
2.3.1.      Wahlgrab                                                          5,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 
2.3.2       Urnenwahlgrab                                                 5,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 4 
 
2.4.         Verlängertes Nutzungsrecht an   jährlich zum 30.06. 
              Grabstätten für Verstorbene,               des laufenden 
              die nicht in der Gemeinde                  Kalenderjahres  
              wohnhaftgemeldet waren                                     fällig 
2.4.1.      Reihengrab                                                     10,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 
2.4.2.      Urnenreihengrab                                            10,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 
 
3.            Bewirtschaftungsgebühren          jährlich zum 30.06. 
                                                                               des laufenden 
                                                                             Kalenderjahres 
                                                                                               fällig 
3.1.         Reihengrab                                                     30,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 
3.2.         Urnenreihengrab                                            25,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 
3.3.         Wahlgrab                                                        60,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 
3.4.         Urnenwahlgrab (0,85 m x 0,85 m)                  25,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 4 
3.5.         Urnenwahlgrab (1,20 m x 1,20 m)                  35,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 4 
3.6.         Urnengemeinschaftsanlage              in Nutzungsgebühr 
              mit Namensnennung                                         enthalten 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 5 
3.7.         Urnengemeinschaftsanlage              in Nutzungsgebühr 
              ohne Namensnennung                                      enthalten 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 6 
3.8.         Kindergrab                                                      25,00 EUR 
              gem. § 8 Abs. 1 Nr. 7 
 
4.            Gebühren für Umbettungen  
4.1.         Umbettung von Särgen                                     je Sarg 
4.1.1.      Umbettung auf demselben bzw.                nach Angebot 

              einem gemeindeeigenen Friedhof      Bestattungsinstitut 
4.1.2.      Ausbettung bei Überführung auf               nach Angebot 
              einen nichtgemeindeeigenen             Bestattungsinstitut 
              Friedhof 
4.1.3.      Einbettung nach Überführung von            nach Angebot 
              einem nichtgemeindeeigenen            Bestattungsinstitut 
              Friedhof 
 
4.2.         Umbettung von Urnen                                       je Urne 
4.2.1.      Umbettung auf demselben bzw.                    50,00 EUR 
              einem gemeindeeigenen Friedhof 
4.2.2.      Ausbettung bei Überführung auf                    30,00 EUR 
              einen nichtgemeindeeigenen          zzgl. Versandkosten 
              Friedhof 
4.2.3.      Einbettung nach Überführung von                 30,00 EUR 
              einem nichtgemeindeeigenen Friedhof 
 
 
5.            Besondere zusätzliche Leistungen 

                                                                          
Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebühren-
verzeichnis nicht vorgesehen sind, setzt die Gemeinde-
verwaltung den zu entrichteten Preis von Fall zu Fall nach 
dem tatsächlichen Arbeits- und Materialaufwand fest. 

 
Ausgefertig am 27.03.2019 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide hat in seiner Sitzung 
am 21.05.2019 den Entwurf des Bebauungsplanes „Erlebnishof 
Bergen“ zur Öffentlichkeitsbeteiligung gebilligt. Das Plangebiet be-
trifft den Standort der ehemaligen Milchviehanlage Bergen an der 
Straße „Alter Kirchweg“. 
Der Entwurf der Planzeichnung und Begründung mit Umweltbericht 
und Eingriffs-Ausgleichsbilanz sowie der Artenschutzfachbeitrag lie-
gen  
 

vom 24.06.2019 bis einschließlich 23.07.2019 
 
in der Gemeindeverwaltung Elsterheide, Am Anger 36 in 02979 El-
sterheide, OT Bergen, im Sekretariat (Zimmer 1.4) zu jedermanns 
Einsicht während folgender Dienststunden aus: 
Montag                            08.00 bis 12.00 Uhr                                
                                       13.00 bis 16.00 Uhr 
 
Dienstag                         08.00 bis 12.00 Uhr                                
                                       13.00 bis 18.00 Uhr 
 
Donnerstag                     08.00 bis 12.00 Uhr                                
                                       13.00 bis 16.00 Uhr 
 
Freitag                            08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Während dieser Zeit kann jeder in die oben aufgeführten Unterla-
gen einsehen und sich bis zum Ende der Auslagefrist, also bis 
16.07.2019, dazu bei der Gemeindeverwaltung Elsterheide, Am 
Anger 36, OT Bergen, 02979 Elsterheide schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per E-Mail unter gemeinde@elsterheide.de oder muel-
ler@elsterheide.de äußern. 
Die Unterlagen sind ebenfalls über das Zentrale Landesportal Bau-
leitplanung unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sach-
sen/beteiligung/aktuelle-themen sowie auf der Homepage der 
Gemeinde Elsterheide unter Amtsblatt & Informationen 
(https://www.elsterheide.de/amtsblatt-informationen) einsehbar. 
 
Es liegen Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten 
vor: 

- zu Flora und Fauna (Biotoptypenbericht und -plan, Artenschutz-
fachbeitrag – vorrangig Vogelarten) 
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Bekanntmachung der Gemeinde Elsterheide über die  
öffentliche Auslage des Entwurfes des Bebauungsplanes 

„Erlebnishof Bergen“ im Rahmen der  
Öffentlichkeitsbeteiligung nach  

§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB)



- zu Grundwasserstand und –prognose sowie Baugrund (Baugrund-
gutachten 1978) (SächsOB,LMBV) 

- zur natürlichen Radioaktivität (SLfULuG) 
- zur Thematik möglicher Altlasten (Landratsamt) 
- zum Thema Waldabstand: (Landratsamt) 

 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Neuwiese Flur 7 und im 
Süden der Gemeinde Elsterheide und grenzt räumlich an die Stadt 
Hoyerswerda an.  
Jedermann kann während der Auslagefrist Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Elsterheide, 
OT Bergen, Am Anger 36 in 02979 Elsterheide vorbringen.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben (§ 4a Abs. 6 BauGB). 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 

 
Teilnehmergemeinschaft 
Ländliche Neuordnung 
Tätzschwitz Ortslage 
 
 

Ländliche Neuordnung 
in Sachsen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
1. Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes  
2. Ladung zum Anhörungstermin  
3. Abmarkung der neuen Grenzen 
4. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
1. Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes   
 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung 
Tätzschwitz Ortslage lädt hiermit alle Beteiligten am Verfahren der 
Ländlichen Neuordnung Tätzschwitz Ortslage  
 

zur öffentlichen Teilnehmerversammlung 
am Mittwoch, den 03. Juli 2019 um 19:30 Uhr 

in den Saal des Landhotel & Steakhaus Mareens 
Lindenstraße 1, 02979 Elsterheide OT Tätzschwitz 

 
Die Teilnehmergemeinschaft hat den Flurbereinigungsplan Tätz-
schwitz Ortslage aufgestellt. 
Darin sind alle Ergebnisse des Verfahrens zusammengefasst. Den 
Teilnehmern wird jeweils der sie betreffende Auszug des Flurberei-
nigungsplanes zugestellt. In der Teilnehmerversammlung wird der 
Flurbereinigungsplan gemäß § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
bekannt gegeben.                       
 
Zur Einsichtnahme in den Flurbereinigungsplan werden für die Be-
teiligten folgende Unterlagen ausgelegt: 
- Textteil zum Flurbereinigungsplan 
- Flurbuch (alt), Verzeichnis der Flurstücke (alt) mit den Anteilen 

zu den Landabzügen bzw. Vorausleistungen, Flurbuch (neu), 
Verzeichnis der Flurstücke (neu) mit den Anteilen zur Beitrags-
pflicht (§ 19 FlurbG), Verzeichnisse 1 zum Belastungsnach-
weis, Verzeichnis für die Eintragungen im Wasserbuch und der 
Baulasten, einschlägige Vorstandsbeschlüsse 

- Wertermittlungsrahmen, Wertermittlungskarte    
- Anordnungsbeschluss mit Gebietskarte, Änderungsbeschluss 

mit Karte, Bestandskarte (alt), Abfindungskarte, Widmungs-
karte 

 
Weiterhin können auch das Bestandsblatt (alt), die Abfindungs-
nachweise, das Bestandsblatt (neu) und die Belastungsnachweise 
von den Beteiligten eingesehen werden, welche ein berechtigtes 
Interesse nachweisen (beschränkte Einsichtnahme).  

Zeit der Auslegung: 24. Juni 2019 – 22. Juli 2019 
Montag:           13:00 Uhr – 15:00 Uhr  
Dienstag:         9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr  – 18:00 Uhr  
Donnerstag:    9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 15:30 Uhr 
Freitag:             9:00 Uhr – 11:30 Uhr 
 
Ort der Auslegung:  Gemeinde Elsterheide OT Bergen  
                                   Sekretariat, Zimmer 1.4        
                                   Am Anger 36                                              
                                   02979 Elsterheide 
 
 
2. Ladung zum Anhörungstermin  
 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung 
Tätzschwitz Ortslage 
lädt hiermit alle Beteiligten am Verfahren der Ländlichen Neuord-
nung Tätzschwitz Ortslage   
 

zum Anhörungstermin gemäß § 59 FlurbG 
am Donnerstag, den 04. Juli 2019, von 9:00 bis 18:00 Uhr 

in die Feuerwehr Tätzschwitz 
 

Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder Aus-
künfte über den bekannt gegebenen Flurbereinigungsplan ge-
wünscht werden. 
 
 
3. Abmarkung der neuen Grenzen 
 
Im Verfahrensgebiet des Verfahrens der Ländlichen Neuordnung 
Tätzschwitz Ortslage wurden Vermessungsarbeiten durchgeführt, 
um die neuen Grenzpunkte abzumarken. Die neuen Grenzpunkte 
wurden auch in die Verfahrensgebietsgrenze eingebunden, so dass 
auch die außerhalb des Verfahrensgebietes angrenzenden Eigen-
tümer dadurch berührt werden. Der entsprechende Neuordnungs-
riss zur Abmarkung der neuen Grenzen liegt wie folgt zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus:  
 
Zeit der Auslegung:  24. Juni 2019 – 22. Juli 2019 
Montag:           13:00 Uhr – 15:00 Uhr  
Dienstag:         9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr  – 18:00 Uhr  
Donnerstag:     9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 15:30 Uhr 
Freitag:             9:00 Uhr – 11:30 Uhr 
 
Ort der Auslegung:  Gemeinde Elsterheide OT Bergen           
                                   Sekretariat, Zimmer 1.4        
                                   Am Anger 36 
                                   02979 Elsterheide 
 
Die Grenzen der neuen Flurstücke können auf Wunsch vor Ort vor-
gewiesen werden. Teilnehmer, die ihre Grenzen örtlich angezeigt 
haben möchten, werden aufgefordert, dies bis zum 28.06.2019 
unter der Telefonnummer: 03591 - 5251 62417 mit Angabe der be-
troffenen Flurstücke anzumelden. 
 
 
4. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen den Flurbereinigungsplan kann innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Anhörungstermin Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Teilnehmergemeinschaft 
Ländliche Neuordnung Tätzschwitz Ortslage beim Landratsamt 
Bautzen, Amt für Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation, 
Sachgebiet Flurneuordnung, Macherstraße 55, 01917 Kamenz ein-
zulegen. 
Der Widerspruch kann auch bei der Teilnehmergemeinschaft Länd-
liche Neuordnung Tätzschwitz Ortslage beim Landratsamt Bautzen, 
Amt für Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation, Sachge-
biet Flurneuordnung, Garnisonsplatz 9, 01917 Kamenz zur Nieder-
schrift eingelegt werden. 
 
Kamenz, den 23.05.2019 
 
Wieland Adler 
Vorstandsvorsitzende 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FREMDER 
ÄMTER/BEHÖRDEN



 
Das Jahr 2018 war ein Extremjahr. Stürme verursachten, neben 
großen Schäden bei Fichte und Lärche, auch in den Kiefernbestän-
den Wurzelabrisse und Bruch- und Wurfschäden. Der zusätzliche 
Trockenstress der Bäume durch den heißen, trockenen Sommer 
führte zu einer deutlichen Reduzierung der natürlichen Abwehr-
kräfte der Kiefer. Die rindenbrütenden Käferarten hatten in den so 
geschwächten Bäumen optimale Fortpflanzungsbedingungen. Ak-
tuell hat sich daraus eine in diesem Umfang nicht bekannte Mas-
senvermehrung dieser Arten (insbesondere Zwölfzähniger 
Kiefernborkenkäfer (Ips sexdentatus), Großer Waldgärtner (Tomi-
cus piniperda), Blauer Kiefernprachtkäfer (Phaenops cyanea) und 
Kiefernstangenrüssler (Pissodes piniphilus)) entwickelt. 
 
Der Sturm Eberhard vom 10. März 2019 hat die bereits extrem an-
gespannte Lage nun nochmals drastisch verschärft. 
 
Es ergeht daher die nachfolgende Allgemeinverfügung. 
 
Vollzug der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

für Umwelt und Landwirtschaft zum Pflanzenschutzgesetz 
vom 28. Juli 2014 

 
Der Landkreis Bautzen erlässt auf Grundlage von §§ 8, 6 Abs. 3 
Nr. 1 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft zum Pflanzenschutzgesetz (Sächs-
PflSchVO) vom 28. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 457) als gemäß § 37 
Abs. 2 Nr. 3 a) des Sächsischen Waldgesetzes (SächsWaldG) vom 
10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), zustän-
dige untere Forstbehörde folgende 
 

Allgemeinverfügung 
zur Erfassung- und Bekämpfung von  Schadinsekten (rinden-

brütenden Käferarten) an Kiefern im Privat- und Körper-
schaftswald 

 
1. Festsetzung der Gefährdungs- und Befallsgebiete 
 
Die Kiefernwälder (Rein- und Mischbestände)  im Landkreis Baut-
zen werden zu Gefährdungs- und Befallsgebieten der rindenbrü-
tenden Käferarten (Zwölfzähniger Kiefernborkenkäfer (Ips 
sexdentatus), Große Waldgärtner (Tomicus piniperda), Blauer Kie-
fernprachtkäfer (Phaenops cyanea), Kiefernstangenrüssler (Pisso-
des piniphilus)) erklärt. 
 
2. Duldungs- und Untersuchungspflichten 
 
Die in Ziffer 1 zu Gefährdungs- und Befallsgebieten erklärten Wäl-
der sowie dort lagernde Nadelhölzer sind von den jeweiligen Eigen-
tümern bzw. Nutzungsberechtigen (nachfolgend: Waldbesitzer) 

 
• von Mai  2019 bis Mitte September 2019 mindestens einmal aller 
zwei  Wochen,  
• von Oktober 2019 bis Ende März 2020 mindestens einmal monat-
lich auf Käferbefall zu kontrollieren. 

 
Von der unteren Forstbehörde veranlasste Überwachungs- und 
Kontrollmaßnahmen durch eigene Mitarbeiter oder Dritte zur Pro-
gnose oder Feststellung einer Massenvermehrung sind zu dulden, 
einschließlich der Markierung betroffener Bäume und Erfolgskon-
trolle nach der Bekämpfung. 
 
3. Anzeigepflicht 
 
Bei festgestelltem Käferbefall haben die jeweiligen Waldbesitzer 
sofort die zuständige untere Forstbehörde des Landkreises Baut-
zen (Landratsamt Bautzen, Amt Wald, Natur, Abfallwirtschaft, Ma-
cherstraße 55, 01917 Kamenz, wna@lra-bautzen.de) per Email 
oder schriftlich zu verständigen. 
 
 

Anzugeben sind jeweils: Gemarkung, Flurstück und Menge des mit 
Nadelholzborkenkäfern befallenen Schadholzes (bei größeren Be-
fallsmengen ist die betroffene Waldfläche, bei kleineren Befallsmen-
gen die Stückzahl der befallenen Bäume anzugeben). 
 
4. Bekämpfungspflicht 
 
Rindenbrütende Käferarten der unter Nr. 1 genannten Arten sind 
von den jeweiligen Waldbesitzern der betroffenen Grundstücke un-
verzüglich und wirksam zu bekämpfen oder durch einen Dritten be-
kämpfen zu lassen.  
 
Als erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen werden angeordnet: 
 
•Aufarbeitung der befallenen Bäume und Abtransport dieser aus 
dem Wald vor dem Ausflug der Käfer zur Zwischenlagerung (Ab-
stand zum nächsten befallsgefährdeten Bestand: mindestens 500 
Meter) oder zum Verkauf 
 
Alternativ: Entrindung der befallenen Bäume bzw. Baumteile und 
Entseuchung der Rinde abhängig vom Entwicklungsstand der Kä-
ferbrut, bevorzugt durch Abtransport, Häckseln, Verbringen in Pla-
stesäcke oder Kompostieren 
 
•Oder die befallenen Bäume/Baumteile sind vor Ort durch eine 
sachkundige Person/sachkundiges Unternehmen nach § 9 Pflan-
zenschutzgesetz (PflschG) so zu behandeln, dass von den darin 
befindlichen Schadinsekten keine Befallsgefahr für gesunde 
Bäume mehr ausgeht.  
 
5. Sofortige Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 wird angeordnet. 
 
Begründung: 
 
Die Anordnung des Sofortvollzugs nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl I S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151), ist im 
öffentlichen Interesse geboten. 
 
Einer bestandsbedrohenden Gefahr kann nur durch die unter Ziffer 
2 bis 4 genannten Maßnahmen begegnet werden. Eine mangelhaft 
oder nicht durchgeführte Kontrolle sowie die Unterlassung einer 
ordnungsgemäßen Bekämpfung gefährden die sächsischen Wälder 
erheblich und nachhaltig, da die Massenvermehrung der obenge-
nannten Arten nicht mit anderen Mitteln gestoppt werden kann. 
 
6. Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum  
31. März 2020. 
 
Kamenz, 10.04.2019 
 
Christian Starke 
Amtsleiter 
 
Hinweise: 
Wird die angeordnete Bekämpfung des Käferbefalls nicht oder nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt, kann die Vollstreckungsbehörde die 
erforderlichen Maßnahmen zwangsweise durchsetzen. Sie kann im 
Wege der Ersatzvornahme notwendige Bekämpfungsmaßnahmen 
dann auf Kosten des Waldbesitzers durchführen lassen. 
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Überwachung und Bekämpfung der rindenbrütenden  
Käferartenin Kiefernwäldern im Landkreis Bautzen
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KULTUR- UND VEREINSNACHRICHTEN/SONSTIGES

 

Fahrradcodierung  
am: 

Samstag, der 06.07.2019 10 – 16 Uhr 
Wo: 

Feuerwehrdepot Geierswalde Landstraße 72 
Voraussetzungen: 

Eigentumsnachweis (Kaufbeleg/Quittung) und Personalausweis 
Bei Kindern, schriftliche und formlose Erlaubnis der Eltern zum Codieren des Fahrrades. 

Codierzeit je Fahrrad ca. 10 Minuten 

Kosten: 5,00 € 

Verkehrswacht Hoyerswerda e.V.  Freiwillige Feuerwehr Geierswalde 

Informationen unter Telefon: 03571 209020 E-Mail: verkehrswacht-hy@gmx.de www.verkehrswacht-hoyerswerda.de 

 

 
 

 

Wutrobne přeprošenje 
  

Herzliche Einladung zum 

33. Abendsingen  
 

 

 
Als Gast begrüßen wir den 

Chor Lipa  
aus Panschwitz-Kuckau 

Leitung: Jadwiga Kaulfürstowa 
 

 

Wir  freuen uns auf Ihren Besuch! 
Wjeselimy so na bohate wopytowarstwo! 

 

am Mittwoch, den 03.Juli um 19 Uhr 

 

 
„Wo man singet, lass dich ruhig nieder“ 

Waš Židźinjanski chór  
Ihr Chor Seidewinkel  

und Chorleiterin Kerstin Lieder 

 

 

 

Serbski domizniski dźeń 

Sorbischer Heimattag 

Wulke Ždźary 

Groß Särchen 

Sonntag, 

23. Juni 2019 
 

10:00 Zweisprachiger Abendmahlsgottesdienst 
mit dem Sorb. Superintendenten Jan Mahling 
Begleitung durch den Chor Seidewinkel 
Kindergottesdienst 

 
11:30 Festumzug mit den Königswarthaer Musikanten 
12:30 Mittagessen im Gasthaus „Weintraube“ 
13:30 Volksliedersingen 
14.00 Programm 
15:00 Kaffee 
15:30 Abschlussandacht in Krabat‘s Neues Vorwerk 

 
Witajće wšitcy k nam! 

Alle sind herzlich eingeladen! 
 

EVANGELISCHE KIRCHE EVANGELISCHE KIRCHE 
Kirchengemeinde Gro� S�rchen Kirchengemeinde Hoyerswerda-Altstadt 

  

 
Absender 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindeverwaltung Elsterheide 
Hauptamt 
OT Bergen 
Am Anger 36 
02979 Elsterheide 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Name und 
mein Geburtsdatum/unsere Geburtstagsdaten bzw. unser Ehejubi-
läum (ab Goldener Hochzeit) im Amtsblatt der Gemeindeverwaltung 
Elsterheide (ElsterheiderINFO) veröffentlicht wird. 
 

Name:              

Geburtsdatum: 

Name:               

Geburtsdatum:  

Hochzeitstag: 

 

 

 

Ort, Datum               Unterschrift(en)
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– eigene Fertigung und Montage –

FENSTER•TÜREN •MARKISEN 
ROLLLADEN •TORE 

aus recycelfähigem Kunststoff  
 

Fa. S. RICHTER GmbH 
02979 Elsterheide OT Neuwiese  

Elstergrund 23 
Tel.: 0 35 71/ 4 24 60

Ortsteil Bergen 
Hans-Jürgen van Beesel    23.05.1940                                – 79 – 
Frank Zumpe                      06.05.1949                                – 70 – 
 
Brigitta und Heinz Kruscha 16.05.1959         – Diamanthochzeit – 
 
Ortsteil Bluno 
Anita Wenzko                     13.05.1937                                – 82 – 
Gerda Wogawa                   28.06.1944                                – 75 – 
 
Ortsteil Geierswalde 
Jens-Rüdiger Bahirg           27.05.1942                                – 77 – 
Helga Schuster                   03.06.1944                                – 75 – 
Karin Bahrig                        24.06.1944                                – 75 – 
Bärbel Jenkel                      17.05.1949                                – 70 – 
 
Ortsteil Klein Partwitz 
Hanni Wentzko                   09.05.1939                                – 80 – 
Brigitte Stenzel                    01.06.1939                                – 80 – 
Edelgard Düffort                  15.05.1957                                – 62 – 
 
Ortsteil Neuwiese 
Marta Hölscher                   13.06.1929                                – 90 – 
Christa Bether                     27.05.1955                                – 64 – 
 
Ortsteil Seidewinkel 
Marie Jochim                      10.05.1924                                – 95 – 
Erika Jochim                       23.06.1929                                – 90 – 
Gerda Meinel                      23.05.1939                                – 80 – 
Isolde Raack                       06.06.1944                                – 75 – 
Edith Jaeger                       10.05.1947                                – 72 – 
Petra Kirstan                       09.05.1954                                – 65 – 
 
Ortsteil Tätzschwitz 
Johanne Helbig                   30.06.1934                                – 85 – 
Hans-Jürgen Schön            11.05.1949                                – 70 – 
Anneliese Kränzel               27.05.1949                                – 70 – 
Klaus Nöbel                        17.06.1949                                – 70 – 
Waltraud Köhler                  23.05.1953                                – 66 – 
 
Anneliese und Manfred  
Kränzel                                23.05.1969               – Goldhochzeit – 
Waltraud und Horst  
Köhler                                 04.05.1974         – Messinghochzeit – 
 

 
 

Die Gemeindeverwaltung gratuliert Bürgerinnen und Bürgern recht herzlich zum Geburtstag  
und Ehejubiläum in den Monaten Mai und Juni 2019
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Beratungsstelle: Bernd Herzger 
A.-Einstein-Straße 47a 
02977 Hoyerswerda 
Tel.: 03 57 1 - 6 07 94 29 
Bernd.Herzger@vlh.de  
www.vlh-hoyerswerda.de  
Bei Bedarf Hausbesuche

Consulta-Plan
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Unsere Leistungen:
· Finanz- und Lohnbuchhaltung

· Jahresabschlüsse aller Rechtsformen
· betriebliche und private Steuererklärungen

· Existenzgründungsberatung

Albert-Einstein-Straße 47a · 02977 Hoyerswerda
Telefon 03571 406781 · Fax 03571 406797
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Reifen-Service

Kirchstraße 26, 02979 Elsterheide OT Bluno 
Tel.: (0 35 64) 31 62 35 • Fax: (0 35 64) 31 62 36 

mobil: 0170 - 300 36 56 
info@malerbetrieb-kowalla.de 
www.malerbetrieb-kowalla.de

Autowerkstatt Bluno

Ihr Spezialist für ältere Fabrikate

Dorfaue 32  02979  Elsterheide/Bluno

Freie KFZ-Werkstatt

Selbsthilfewerkstatt

KFZ-Aufbereitung

Karosserie / Lackierung

Günstigste Autos für Einsteiger (TÜV-geprüft) 

Tel.: 03564/22826

www.autowerkstatt-bluno.de

TÜV-Untersuchung

Beratung & Einbau

Bester Preis garantiert!

Schnellster Service!

Top ausgestattet!
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Hauptstraße 50 
02979 Elsterheide 
OT Klein Partwitz 
Mobil: 0162 / 4254555

    Bautischlerei 
Trockenbau 

    Forstdienste 
    Säge-Spaltservice
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Ihr Service-Partner für ... 
• LKW und PKW 
• Land- und Forsttechnik 
• Kommunaltechnik 
• Anhänger und Aggregate 
• Stahlbau

Schmiedeweg 12  
03130 Spremberg OT Terpe 

Tel. 03564 22 009

www.TRAKLAN.de

LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHEN,  ACKER, WIESE, WALD  

IN TÄTZSCHWITZ UND UMGEBUNG 

ZU KAUFEN GESUCHT.  
 

Tel. 0176-3000-4839 

 Neueindeckungen  Zimmererarbeiten  Reparaturen im Dachbereich
 Steildächer  Dachklempnerarbeiten  Einbau v. Wohnraumdachfenstern
 Flachdächer  Schornsteinkopfsanierung  Montage von Solaranlagen

Innungsfachbetrieb für:

Velux-Partner

Brandenburgplatz 2 • 02991 Lauta
Tel./Fax 035722 31632 
Funk 0171 9515906
ddm.angermann@t-online.de 
www.dachdecker-angermann.de

Paar in den 60ern sucht zur Miete 
2,5 – 3-Raum-Wohnung 

in Seidewinkel 
 

Wer weiß etwas? 
Tel.: 03571-608360
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